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Artikel 8 

1 Die Grundgebühr wird jeweils am 1. Januar fällig.

2 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung (Datum
der Rechnung). 

3 Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden ein Verzugszins in der Höhe 
des vom Regierungsrat für das Steuerwesen jährlich festgelegten 
Zinssatzes sowie die lnkassogebühren geschuldet. 

Artikel 9 

1 Diese Verordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden alle mit dieser Verordnung im
Widerspruch stehenden früheren Vorschriften aufgehoben. 

Der Gemeinderat hat diese Verordnung am 26.11.2025 genehmigt. 

Veröffentlicht 

GEMEINDERAT THURNEN 

Urs Haslebacher 
Gemeindepräsident 

Manuela Hofer 
Gemeindeschreiberin 

Das Inkrafttreten dieser Verordnung wurde am 29.01.2026 im Anzeiger Gürbetal Längenberg 
Schwarzenburg bekannt gegeben. 

Manuela Hofer 

Gemeindeschreiberin 
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